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I n h a l t : 

55 Bekanntmachung der Haushaltssatzung und öffentliche Auflage 
des Haushaltsplanes der Gemeinde Lenting nach Vorlage bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde 

 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 
Gemeinde Lenting 

55 Bekanntmachung der Haushaltssatzung und öffentliche Auf-
lage des Haushaltsplanes der Gemeinde Lenting nach Vorla-
ge bei der Rechtsaufsichtsbehörde 

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) hat der Gemeinderat Lenting am 13.03.2018 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen, die hiermit 
gemäß Art. 65 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 GO nach 
rechtsaufsichtlicher Prüfung mit Schreiben vom 05.04.2018 des Land-
ratsamtes Eichstätt bekannt gemacht wird. 

 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit fest-
gesetzt;  
er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.038.400 € 

und  

im Vermögenshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit   4.035.400 € 

ab 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:  

 
1. Grundsteuer 

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen  

 Betriebe (A)     330 v. H. 

 b) für die Grundstücke (B)   310 v. H. 

 

2. Gewerbesteuer     350 v. H. 

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 

Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2018 in 
Kraft.  
 

Lenting, 10.04.2018 

gez. Christian  T a u e r , Erster Bürgermeister 

 

 

Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 GO amtlich be-

kannt gemacht. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen für die Dauer der Gül-

tigkeit im Rathaus der Gemeinde Lenting, Rathausplatz 1, 85101 Lenting, 

Zimmer 3, während der allgemeinen Geschäftszeiten öffentlich zur Einsicht 

bereit. 

Allgemeine Geschäftsstunden der Gemeindeverwaltung Lenting 
 

Montag bis Mittwoch  von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr  und 

                14.30 Uhr bis 15.30 Uhr 

Donnerstag             von  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr  und 

                             15.00 Uhr bis 17.30 Uhr 

Freitag             von  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

 

 

 

 

A M T S B L A T T  


